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 Veröffentlicht am 12.08.2004

Norm

SchiffahrtsG §1

SchiffahrtsG §4

SchFG §1

SchFG §4

WRG §2 Abs1

Rechtssatz

Das Befahren eines schi baren (künstlich errichteten) Kanals zum Neusiedler See (mit einem Segelboot) steht im

Rahmen des Gemeingebrauchs an ö entlichen Gewässern - der auch das Anlegen an dem im Eigentum der Beklagten

stehenden Grundstück deckt - zu.

Entscheidungstexte

1 Ob 161/04i

Entscheidungstext OGH 12.08.2004 1 Ob 161/04i

Schlagworte

SchifffahrtsG
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